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Ihre Anfrage vom 13.06.2007 zum Thema: Gerichtsverfahren 
 
 
Sehr geehrte Stadtverordnete, 
 
im Folgenden beantworte ich Ihnen Ihre Anfrage zum Thema „Gerichtsver-
fahren“. 
 
Wie viele Gerichtsverfahren gibt es pro Jahr (ab 2003)? 
 
Pro Jahr gab es in der Stadtverwaltung Cottbus beginnend ab 2003 folgen-
de Anzahl an Gerichtsverfahren: 
 
2003:  377 
2004:  304 
2005:  221 
2006:  192. 
 
 
Welche Gerichtsverfahren waren im letzten Jahr anhängig und wie 
sind diese beendet worden? (Urteil, Vergleich, Klagerücknahme)  
 
Eine Aufteilung der Verfahren nach Bereichen ist zu umfangreich.  
Die Verfahren sind überwiegend durch Urteil bzw. Beschluss zu Gunsten 
der Stadt beendet worden.  
 
 
Welche und wie viele Gerichtsverfahren sind gegenwärtig im Jahr 
2007 anhängig?  
 
Gegenwärtig gibt es 67 Gerichtsverfahren, davon 2 Verfahren betreffend 
Baugenehmigung. 
Die anderen Verfahren betreffen Straßenreinigungsgebühren, Abfallgebüh-
ren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Führerscheinangelegenheiten, Denk-
malschutz, Straßenbaubeiträge, Sozialhilfe etc. 
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Im Folgenden sehen Sie die Anzahl der Verfahren aufgeschlüsselt nach ihrer Art: 
   
1 Normenkontrollverfahren vor dem OVG 
7 Verfahren vor dem OVG 
2 arbeitsgerichtliche Verfahren 
2 Verfahren Geltendmachung Schadenersatzansprüche 
16 Verfahren vor dem Amtsgericht  
 
Verfahren gegenüber der LWG vor dem Verwaltungsgericht sind nicht möglich, da privatrechtli-
che Entgelte vor dem Zivilgericht entschieden werden.  
 
 
Welche Gerichtsverfahren können von der Stadtverwaltung selbst bearbeitet werden? 
 
Grundsätzlich können alle Gerichtsverfahren von der Stadtverwaltung selbst bestreitet werden, 
es sei denn, Anwaltszwang verbietet die gerichtliche Wahrnehmung. 
 
 
Welche regionalen und überregionalen Kanzleien werden sonst beauftragt und wie hoch 
sind deren Kosten? 
 
Durch den Servicebereich Recht sind folgende Kanzleien mit der Wahrnehmung von Mandaten 
beauftragt worden: 
 
- Rechtsanwälte Walter, Thummerer, Endler & Kollegen für den Bereich Arbeitsrecht 
  monatliche Kosten iHv. 2.500 € netto 
- Rechtsanwälte Dr. Cattien & Partner für den Bereich Zivilrecht 
  monatliche Kosten iHv. 2.500 € netto 
 
Überregionale Kanzleien werden mit einer Ausnahme (Stadt Cottbus ./. SPN, Gallinchen; RA 
Erbe) durch den Servicebereich Recht nicht mandatiert. Inwieweit Geschäftsbereiche selbstän-
dig eine Beauftragung für gesonderte Projekte vorgenommen haben, entzieht sich zum jetzigen 
Zeitpunkt der Kenntnis des Servicebereiches Recht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
Holger Kelch 
Bürgermeister 


